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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Wachstumschancengesetz: 
Für Investitionen  
in Immobilien

Der Wohnungsneubau soll nach dem nun 
durch das Wachstumschancengesetz in Kraft 
getretenen Änderungen durch verbesserte Ab-
schreibungsbedingungen gefördert werden:

   Zeitlich befristet ist eine degressive AfA 
für Wohngebäude eingeführt worden, 
und zwar mit 5 % vom Restwert. Voraus-
setzung ist, dass mit der Herstellung nach 
dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 be-
gonnen wird. Bei Anschaffung ist diese 
degressive Gebäude-AfA nur eröf fnet , 
wenn der obligatorische Vertrag nach dem 
30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 rechts-
wirksam abgeschlossen wird. Im Jahr der 
Anschaffung erfolgt die AfA zeitanteilig. 
Der Stpfl. hat ein Wahlrecht, zur linearen 
Gebäude-AfA zu wechseln. Dann erfolgt 
die lineare Abschreibung aus dem Rest-
wert des Gebäudes und einem unter Be-
rücksichtigung der Restnutzungsdauer 
maßgebenden Prozentsatz.

Die degressive AfA kann für alle Wohn-
gebäude, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes belegen sind, in 
Anspruch genommen werden. Eine Nutzung 
dieser degressiven AfA ist sowohl für be-
triebliche Gebäude als auch im Rahmen der 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
möglich, soweit diese Wohnzwecken dienen.

   Die bestehende Sonderabschreibung für 
Mietwohnungsneubau wurde punktuell 
verbessert. Der Anwendungszeitraum wird 
verlängert für Baumaßnahmen, die vor dem 
1.10.2029 (bisher: 1.1.2027) begonnen wer-
den. Die Anschaffungs-/Herstellungskosten 
dürfen 5 200 € (bisher 4 800 €) je qm Wohn-
fläche nicht übersteigen. Die Bemessungs-
grundlage für die Sonderabschreibungen 
beträgt max. 4 000 € (bisher: 2 500 €) je qm 
Wohnfläche. Unverändert bleiben die Nach-
haltigkeitsvoraussetzungen (Nachhaltig-
keitsklasse „Effizienzhaus 40“).

Hinweis: Vorgesehen war eine Freigrenze 
i. H. v. 1 000 € für Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung. Dies wurde nicht umgesetzt.

Wachstumschancengesetz: 
Für Unternehmer  
und Freiberufler

a)  Abschreibung beweglicher Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens

Die degressive Abschreibung für beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
ist befristet wieder eingeführt worden für:
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1…  Wachstumschancengesetz:  
Für Unternehmer und Freiberufler

2…  Beitragspflicht von Aufwendungen  
für eine betriebliche Jubiläumsfeier

3…  Rückabwicklung eines Verbraucher- 
darlehensvertrags

3…  Gemeinnützige Körperschaften: 
Höchstgrenze für Mitgliedsbeiträge und 
Aufnahmegebühren wird erhöht

3…  Besteuerung von Rentenbeziehern 
– Steuererklärungspflichten, Möglich-
keiten zur Minderung einer Steuerlast

4…  Lohnsteuerpauschalierung auch  
bei Betriebsveranstaltungen möglich,  
die nicht allen Betriebsangehörigen 
offenstehen

   Investitionen nach dem 31.3.2024 und vor 
dem 1.1.2025 (also lediglich für einen Zeit-
raum von neun Monaten) und

   begrenzt auf das Zweifache der linearen 
AfA und max. 20 %.

Für Investitionen in diesem Zeitfenster kann 
also eine schnellere steuerl iche Geltend-
machung der Investitionskosten durch Vor-
ziehen von AfA und damit eine frühere Min-
derung der Steuerlast erreicht werden.

Kleine und mitt lere Unternehmen kön-
nen neben der laufenden Abschreibung eine 
Sonderabschreibung in Anspruch nehmen 
und damit die Abschreibungen zeitlich deut-
lich vorziehen. Voraussetzung für die Geltend-
machung dieser Sonderabschreibung ist, dass 
im Wirtschaftsjahr, das der Anschaffung oder 
Herstellung vorangeht, der Gewinn 200 000 € 
nicht überschreitet. Liegen diese Voraus-
setzungen vor, so kann

   im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und in den vier folgenden Jahren – inso-
weit beliebig auf diesen Zeitraum verteilt 
– neben der laufenden Abschreibung eine

   Sonderabschreibung i . H. v. 40 % vor-
genommen werden.

Bislang war eine Sonderabschreibung von 
lediglich 20 % möglich. Der heraufgesetzte 
Abschreibungssatz gilt für Investitionen nach 
dem 31.12.2023. Zu beachten ist, dass diese 
Sonderabschreibung unabhängig von der In-
anspruchnahme eines Investitionsabzugs-
betrages ist.

Hinweis: Nicht umgesetzt worden ist die 
vorgesehene Heraufsetzung der Grenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahr 
der Anschaffung unmittelbar steuerlich ab-
geschrieben werden können (GWG-Grenze) 
und die erweiterte Anwendung des Sammel-
postens, der auf fünf Jahre abgeschrieben 
wird. Es bleibt also bei der GWG-Grenze von 
800 € (ohne Umsatzsteuer) bzw. bei einer Gren-
ze für den Sammelposten von 1 000 € (ohne 
Umsatzsteuer).

b)  Weitere Aspekte der steuerlichen 
Gewinnermittlung

Im Bereich der steuerlichen Gewinnermittlung 
ist auf folgende Änderungen durch das 
Wachstumschancengesetz hinzuweisen:

   Mit Wirkung erstmals für Wj., die nach 
dem 31.12.2023 beginnen, ist die Grenze 

für steuerlich abzugsfähige Geschenke 
auf 50 € angehoben worden (bislang 35 €).

   Wird ein Firmenfahrzeug auch für priva-
te Zwecke des Unternehmers genutzt, so 
ist insoweit eine Entnahme anzusetzen. 
Diese wird i.d.R. nach der 1 %-Methode 
ermittelt. Bei reinen Elektrofahrzeugen 
ist insoweit die 1 %-Methode auf ¼ des 
Bruttolistenpreises anzuwenden. Auch für 
den betrieblichen Bereich wurde der An-
wendungsbereich auf Elektrofahrzeuge mit 
einem Bruttolistenpreis von bis zu 70 000 € 
(bisher 60 000 €) erweitert, sofern die An-
schaffung nach dem 31.12.2023 erfolgt.

Die Nutzung von Verlustvorträgen wurde – 
wenn auch gegenüber den ursprünglichen Plä-
nen in deutlich geringerem Maße – verbessert:

   Werden Verlustvorträge genutzt, so kann 
die Verrechnung mit positiven Einkommen 
bei Überschreiten des Sockelbetrags von 
1 Mio. € (Zusammenveranlagung: 2 Mio. €) 
zeitlich befristet für die VZ 2024 bis 2027 
von bisher 60 % auf 70 % erfolgen. Mithin 
wird positives Einkommen über den Sockel-
betrag hinaus aktuell zu 30 % besteuert 
(sog. Mindestgewinnbesteuerung). Im Er-
gebnis können damit bestehende Verlust-
vorträge schneller genutzt werden.

   Dies gilt auch für die Körperschaftsteuer, 
nicht dagegen für die Gewerbesteuer.

   Dagegen sind im Hinblick auf den Verlust-
rücktrag keine Änderungen umgesetzt wor-
den.

Heraufgesetzt wurden die Schwellenwerte 
für die verpflichtende Einführung einer 
kaufmännischen Buchführung, so dass nun-
mehr erheblich mehr Stpfl. die in der prakti-
schen Handhabung deutlich einfachere Ein-
nahmen-Überschussrechnung wählen kön-
nen (Wahlrecht):

   Die Schwellenwerte des Handelsgesetz-
buches, nach der Einzelkauf leute wahl-
weise auf die doppelte Buchführung ver-
zichten können, sind auf 800 000 € (Um-
satzerlöse) und 80 000 € (Jahresüberschuss 
bzw. Gewinn) angehoben worden. Dies gilt 
erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2023 beginnen.

   Ebenso wurden die Werte für die steuer-
liche Buchführungspflicht für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31.12.2023 beginnen, 
angehoben auf 800 000 € (Umsatzgrenze) 
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und 80 000 € (Gewinngrenze). Die steuer-
liche Buchführungspflicht greift bei Ge-
werbetreibenden nur nach Aufforderung 
durch die FinVerw.

Hinweis: Vor tei le der Einnahmen-Über-
schussrechnung sind z. B., dass keine In-
ventur des Vorratsvermögens erforderlich 
ist und keine Periodenabgrenzung mittels 
Rückstellung oder Rechnungsabgrenzungs-
posten erfolgt. Auch brauchen Einnahmen 
grundsätzlich erst dann der Besteuerung zu 
Grunde gelegt zu werden, wenn das Entgelt 
vereinnahmt wurde.

Der Übergang von der Bilanzierung auf eine 
Einnahmen-Überschussrechnung (und im um-
gekehrten Fall auch) bedarf einer separaten 
Überleitungsrechnung, um sicherzustellen, 
dass alle Einnahmen erfasst und alle Aus-
gaben angesetzt werden. Insoweit kann sich 
ein Übergangsgewinn ergeben. Dies ist im 
Einzelfall zu prüfen.

c)  Steuerlicher Abzug von Zinsaufwendungen

Die sog. Zinsschranke schränkt den Betriebs-
ausgabenabzug betrieblich veranlasster Zin-
sen ein. Übersteigen die Zinsaufwendungen 
die Zinserträge (negativer Zinssaldo), so ist 
dieser Zinssaldo nur i. H. v. 30 % des steuer-
lichen EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zin-
sen und Abschreibungen) als Betriebsaus-
gaben abzugsfähig.

Das deutlich gestiegene Zinsumfeld wirkt sich 
nach aktueller Erkenntnis erheblich auf die 
Zinsaufwendungen und deren steuerliche 
Behandlung aus. Ganz besonders betroffen 
sind bestimmte Branchen, die ihr Geschäfts-
modell auf eine hohe Fremdfinanzierung auf-
bauen. Nicht zuletzt leiden darunter auch 
Unternehmen, die sich in einer wirtschaft-
lich schwierigen Lage befinden bzw. struk-
turelle Anpassungsprozesse durchlaufen und 
auf Grund der aktuell geringen Ertragskraft 
im Zusammenhang mit einer hohen Fremd-
finanzierung in den Anwendungsbereich der 
Zinsschranke geraten.

Nach der bisherigen Gesetzesfassung findet 
die Zinsschranke keine Anwendung, wenn 
insbesondere eine der beiden folgenden Be-
dingungen erfüllt ist:

   Der Nettozinsaufwand des Betriebs beträgt 
weniger als 3 Mio. €.

   Der Betrieb wird nicht in einen handels-
rechtlichen Konzernabschluss einbezogen 
(sog. Stand-alone-Klausel oder Konzern-
klausel).

Die Zinsschranke wurde nun allerdings an 
die Vorgaben der ATAD-Richtlinie angepasst. 
Unverändert geblieben ist die 3 Mio. €-Grenze. 
Angepasst wurde dagegen die Stand-alone-
Klausel. Ab 2024 reicht insbesondere bereits 
das Innehaben einer mindestens 25 %-igen Be-
teiligung oder das Vorhandensein eines min-
destens zu 25 % beteiligten Gesellschafters. 
Ein Auslandsbezug oder auch eine Fremd-
finanzierung durch diese nahestehende Per-
son ist insoweit nicht ausschlaggebend. Auf 
eine Konzernzugehörigkeit kommt es nicht 
mehr an.

Damit wird nun ab 2024 gerade bei mittel-
ständischen Gesellschaf ten vielfach aus-
schließlich auf die 3 Mio. €-Grenze zurück-
zugreifen sein, um die Anwendung der Zins-
schranke ausschließen zu können.

pf lichtenden eRechnung kann eine Rech-
nung auf Papier oder vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Empfängers in einem anderen 
elektronischen Format (z. B. als PDF-Datei) 
übermittelt werden

   bis zum 31.12.2026 für einen nach dem 
31.12.2024 und vor dem 1.1.2027 aus-
geführten Umsatz;

   bis zum 31.12.2027 für einen nach dem 
31.12.2026 und vor dem 1.1.2028 aus-
geführten Umsatz, wenn der Gesamtumsatz 
des die Rechnung ausstellenden Unter-
nehmers im vorangegangenen Kalender-
jahr nicht mehr als 800 000 € betragen hat;

   bis zum 31.12.2027 für einen nach dem 
31.12.2025 und vor dem 1.1.2028 aus-
geführten Umsatz, wenn diese mittels elek-
tronischen Datenaustauschs (EDI) über-
mittelt wird.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Es sind also praxis-
gerechte Übergangsregelungen geschaffen 
worden. Unternehmer müssen sich nun in den 
kommenden Jahren auf die neue elektroni-
sche Form der Rechnungsstellung einstellen. 
Hierzu sind entsprechende Softwarelösungen 
erforderlich. Zu beachten ist, dass zukünftig 
nicht selten parallel auch die Rechnungs-
stellung in Papierform ermöglicht werden 
muss, wenn ein Umsatz z. B. an eine Privat-
person getätigt wird. Dies wird dann eine ent-
sprechende Steuerung in den Kundendaten des 
Rechnungserstellungsprogramms erfordern. 
Hiervon werden viele Unternehmer betroffen 
sein, so z. B. Handwerker, Großhandel oder 
auch Restaurants oder Hotels.

Zu beachten sind auch die Konsequenzen für 
Rechnungsempfänger. Die neue eRechnung 
gilt grundsätzlich ab 1.1.2025 und sofern ein 
inländisches Unternehmen als Rechnungs-
aussteller die Übergangsregelungen nicht in 
Anspruch nimmt, müssen inländische unter-
nehmerische Rechnungsempfänger bereits 
ab dem 1.1.2025 in der Lage sein, elektroni-
sche Rechnungen nach den neuen Vorgaben 
empfangen und verarbeiten zu können. Inso-
weit ist zu beachten, dass die elektronische 
Rechnungsstellung nicht an eine Zustimmung 
des Rechnungsempfängers geknüpft ist. Damit 
müssen zukünftig auch z. B. umsatzsteuerliche 
Kleinunternehmer oder auch Unternehmer, die 
ausschließlich umsatzsteuerfreie Leistungen 
erbringen, wie z. B. Ärzte oder Wohnungsver-
mieter, in der Lage sein, elektronische Rech-
nungen im strukturierten Format empfangen 
und archivieren zu können.

Hinweis: Bei Rechnungen an Endverbraucher 
bleibt deren Zustimmung Voraussetzung für 
die elektronische Rechnungstellung.

Beitragspflicht von Aufwen-
dungen für eine betriebliche 
Jubiläumsfeier

Der geldwerte Vorteil, der einem Arbeitnehmer 
aus der Teilnahme an einer Betriebsfeier zu-
fließt, unterliegen dann nicht der Sozialver-
sicherung, soweit diese vom Arbeitgeber oder 
von einem Dritten mit der Entgeltabrechnung 
für den jeweiligen Abrechnungszeitraum lohn-
steuerfrei belassen oder pauschal besteuert 
wird. Betragen die Aufwendungen für eine 
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Daneben erfolgte mit Wirkung ab 2024 eine 
„Konkretisierung“ des Fremdvergleichsgrund-
satzes im Außensteuergesetz. Diese Grund-
sätze gelten bei allen grenzüberschreitenden 
Finanzierungen zwischen einander nahe-
stehenden Personen. Betroffen ist z. B. die 
Finanzierung einer ausländischen Tochter-
gesellschaft. Dies gilt auch für bestehende 
Finanzierungsbeziehungen. Insbesondere 
muss glaubhaft gemacht werden, dass der 
Darlehensnehmer

   den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit 
dieser Finanzierungsbeziehung von Anfang 
an hätte erbringen können und

   die Finanzierung wirtschaftlich benötigt 
und für den Unternehmenszweck ver-
wendet.

Weiterhin darf im Regelfall der vereinbarte 
Zinssatz den Zinssatz nicht übersteigen, zu 
dem sich das Unternehmen unter Zugrunde-
legung des Ratings für die Unternehmens-
gruppe gegenüber fremden Dritten finanzie-
ren könnte.

Hinweis: Viel fach werden die nunmehr 
gesetz l ich festgeschr iebenen Nachweis-
anforderungen nicht erbracht werden kön-
nen, so dass andere Finanzierungswege ge-
funden werden müssen.

d)  Umsatzsteuer: Einführung der  
elektronischen Rechnung

Zukünftig muss über Leistungen an einen 
anderen, im Inland ansässigen Unternehmer 
für dessen Unternehmen grundsätzlich mit-
tels einer elektronischen Rechnung (eRech-
nung) abgerechnet werden. Dies ist allerdings 
keine Rechnung in einem beliebigen elektro-
nischen Format, wie z. B. eine PDF-Datei. Viel-
mehr ist eine elektronische Rechnung eine 
Rechnung, die in einem strukturierten elekt-
ronischen Format ausgestellt, übermittelt und 
empfangen wird und eine elektronische Ver-
arbeitung ermöglicht. Das strukturierte elekt-
ronische Format muss der europäischen Norm 
für die elektronische Rechnungsstellung und 
der Liste der entsprechenden Syntax gem. RL 
2014/55/EU entsprechen (und damit der CEN-
Norm EN 16931).

Alternativ kann das strukturierte elektro-
nische Format einer elektronischen Rech-
nung zwischen Rechnungsausstel ler und 
Rechnungsempfänger vereinbart werden. 
Dann ist allerdings Voraussetzung, dass sich 
die nach dem Umsatzsteuergesetz erforder-
lichen Angaben richtig und vollständig in 
ein Format extrahieren lassen, das der vor-
stehend angesprochenen europäischen Norm 
entspricht oder mit dieser interoperabel ist. 
Ist dies gegeben, sind z. B. auch über EDI-
Verfahren ausgestellte Rechnungen, deren 
Formate nicht der CEN-Norm EN 16931 ent-
sprechen, weiterhin zulässig.

Hinweis: In anderen Fällen als der Leis-
tung an einen anderen Unternehmer bedarf 
die Verwendung einer elektronischen Rech-
nung der Zustimmung des Empfängers. Im 
Übrigen bleibt es dabei, dass z. B. Klein-
betragsrechnungen auch zukünftig in ande-
rer Form (z. B. in Papierform) ausgestellt wer-
den können.

Die grundsätzliche Verpflichtung zur elektro-
nischen Rechnungsstellung gilt ab 1.1.2025. 
Umgesetzt wurden aber umfangreiche Über-
gangsregelegungen. Abweichend zur ver-
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betriebliche Feier je Beschäftigtem mehr als 
110 €, scheidet eine Steuerbefreiung aus und 
eine Beitragsfreiheit kann nur über eine wirk-
same Pauschalbesteuerung i. H. v. 25 % er-
reicht werden. Diese Regelung ist eng aus-
zulegen, wie eine aktuelle Entscheidung des 
Bundessozialgerichts zeigt (Urteil v. 23.4.2024, 
Az. B 12 BA 3/22 R).

Das klagende Unternehmen feierte mit sei-
nen Beschäftigten im September 2015 ein 
Firmenjubiläum. Am 31.3.2016 zahlte es die 
für 162 Arbeitnehmer angemeldete Pauschal-
steuer für September 2015 auf einen Betrag. 
Nach einer Betriebsprüfung forderte der be-
klagte Rentenversicherungsträger von dem 
Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge 
und Umlagen in erheblicher Höhe nach. Dies 
bestätigte nun auch das Bundessozialgericht 
und stellte heraus:

   Die Befreiung von der Sozialversicherungs-
pflicht tritt nur dann ein, wenn die pauscha-
le Besteuerung „mit der Entgeltabrechnung 
für den jeweiligen Abrechnungszeitraum“ 
erfolgt. Dies wäre im konkreten Fall die 
Entgeltabrechnung für September 2015 
gewesen.

   Im Urteilssachverhalt erfolgte die Pauschal-
besteuerung aber erst Ende März 2016 und 
damit sogar nach dem Zeitpunkt, zu dem 
die Lohnsteuerbescheinigung für das Vor-
jahr übermittelt werden muss.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Dies verdeutlicht, 
dass eine unmittelbare Abrechnung der geld-
werten Vorteile erfolgen muss.

Rückabwicklung eines Ver-
braucherdarlehensvertrags

In der Vergangenheit trat vielfach der Fall 
auf, dass bei kreditgebenden Banken bei Ab-
schluss von Darlehen fehlerhafte Widerrufs-
belehrungen erteilten. Dies bot den Darlehens-
nehmern die Möglichkeit, den Darlehensver-
trag zu widerrufen und die offene Darlehens-
valuta abzulösen und durch ein günstigeres 
Darlehen zu ersetzen. In diesen Widerrufs-
fällen muss die darlehensgewährende Bank 
den Darlehensnehmern einen Nutzungsersatz 
für die bis zum Widerruf erbrachten Zins- und 
Tilgungsleistungen leisten. Die FinVerw und 
ebenso mehrere Finanzgerichte gingen davon 
aus, dass dieser Nutzungsersatz als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 
unterliege. Die Rechtsprechung der FG war in-
soweit allerdings nicht einheitlich. Nun hat der 
BFH in zwei Entscheidungen vom 7.11.2023 
(Az. VIII R 7/21 und VIII R 16/22) entgegen 
der Ansicht der FinVerw entschieden,

   dass der Bezug eines Nutzungsersatzes im 
Rahmen der reinen Rückabwicklung eines 
Verbraucherdarlehensvertrags nach Wider-
ruf keinen steuerbaren Kapitalertrag be-
gründet, da er nicht auf einer erwerbs-
gerichteten Tätigkeit beruht und mithin 
nicht innerhalb der steuerbaren Erwerbs-
sphäre erzielt wird.

   Das infolge des Widerrufs entstandene 
Rückgewährschuldverhältnis ist bei der 
gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise ertragsteuerlich als Einheit zu be-
handeln.

   d ie Mitgliedsbeiträge und Mitgl ieds-
umlagen zusammen im Durchschnitt 1 440 € 
(bisher: 1 023 €) je Mitglied und Jahr und

   die Aufnahmegebühren für die im Jahr 
aufgenommenen Mitglieder im Durchschnitt 
2 200 € (bisher: 1 534 €) nicht übersteigen.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Diese Grenzen sind 
zwingend einzuhalten, da ansonsten die Ge-
meinnützigkeit des Vereins gefährdet ist. Nun 
können Anpassungen an die erhöhten Beträ-
ge vorgenommen werden. Die erhöhten Be-
träge gelten bereits aktuell.

Besteuerung von Rentenbe-
ziehern – Steuererklärungs-
pflichten, Möglichkeiten zur 
Minderung einer Steuerlast

Rentenbezieher sind zunehmend verpflichtet, 
eine Steuererklärung abzugeben und teilweise 
ergibt sich dann auch eine Steuernachzahlung. 
Die zunehmende steuerliche Erfassung von 
Rentenbeziehern hat insbesondere zwei Grün-
de. Zum einen steigt der Besteuerungsanteil von 
Rentenzahlungen für jeden neuen Rentnerjahr-
gang an. Zum anderen sind laufendende Renten-
erhöhungen in vollem Umfang steuerpflichtig. 
Andererseits gibt es diverse Möglichkeiten, wie 
eine eventuelle Einkommensteuerlast vermindert 
oder gar ganz vermieden werden kann.

Steuererklärungspflicht:

Zu beachten ist, dass anders als bei Lohn 
und Gehalt und auch bei Versorgungsbezügen 
eine etwaige Einkommensteuer auf Renten-
bezüge nicht automatisch einbehalten wird, 
sondern insoweit die Einkommensteuer im 
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
vom Finanzamt festgesetzt wird. Dies erfordert 
dann vom Stpfl. die Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung. Die Verpflichtung zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung besteht im 
Grundsatz in folgenden Fällen:

   Wenn keine anderen Einkünfte als die Rente 
bezogen wurden: Wenn die Einkünfte den 
Grundfreibetrag übersteigen. Dieser lag 
in 2023 bei 10 908 € bzw. für Ehegatten, 
die die Zusammenveranlagung wählen, 
bei 21 816 €.

   Wenn auch andere Einkünfte bezogen wur-
den: Wenn die Einkünfte, die nicht dem 
Steuerabzug unterlegen haben (also keine 
Lohneinkünfte sind) mehr als 410 € betragen 
haben. Dies ist bei Renteneinkünften oft 
der Fall.

Neben den Renteneinkünften sind auch  
folgende Einkünfte zu berücksichtigen:

   Einzubeziehen sind auch andere Einkünfte, 
wie z. B. Lohneinkünfte, Einkünfte aus 
einem Vermietungsobjekt oder einer frei-
beruflichen Tätigkeit.

   Kapitaleinkünfte sind im Grundsatz nicht 
einzubeziehen, da insoweit bereits an der 
Quelle (insbesondere von der z. B. die Zin-
sen oder Dividenden auszahlenden Bank) 
25 % Kapitalertragsteuer einbehalten wird 
und dieser Steuereinbehalt abgeltende 
Wirkung hat (sog. Abgeltungsteuer). Ge-
gebenenfal ls kann es a l lerdings auch 
vorteilhaft sein, die Kapitalerträge in die 
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Im Streitfal l VIII R 7/21 hatten die Stpf l. 
(zur ESt zusammenveranlagte Ehegatten) in 
2005 einen Darlehensvertrag mit der X-Bank 
über 208 000 € zur Finanzierung einer selbst-
genutzten Wohnimmobilie abgeschlossen. Die 
Darlehenszinsen waren für 20 Jahre fest-
geschrieben. Die X-Bank zahlte das Darlehen 
aus. Die Stpfl. leisteten monatliche Zins- und 
Tilgungsleistungen und Sondertilgungen.

Mit Schreiben vom 21.3.2016 widerriefen 
die Stpf l . unter Verweis auf eine fehler-
hafte Widerrufsbelehrung ihre auf den Ab-
schluss des Darlehensvertrags gerichteten 
Willenserklärungen und lösten die noch of-
fene Restvaluta ab. In einem zivilgericht-
lichen Verfahren gegen die X-Bank klagten 
sie auf einen von ihnen errechneten Betrag 
i. H. v. 23 444,88 € als von der X-Bank zu leis-
tenden Nutzungsersatz für die von ihnen bis 
zum Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungs-
leistungen.

Vor dem Landgericht Y schlossen die Stpfl. 
und die X-Bank in 2017 einen Vergleich. Da-
nach hatte die X-Bank „zur Abgeltung der 
Klageforderung sowie sämtlicher Ansprüche 
aus dem Darlehensvertrag“ einen Betrag i. H. v. 
14 500 € an die Stpf l. zu zahlen, der „ganz 
oder teilweise der Kapitalertragsteuer unter-
liegt“. Die X-Bank zahlte im Streitjahr nach 
Abzug von Kapitalertragsteuer, Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer an die Stpfl. 10 
558,18 € aus.

Die Stpfl. machten in der Einkommensteuer-
erklärung für das Streitjahr geltend, die X-
Bank habe zu Unrecht Kapitalertragsteuer 
einbehalten. Sie beantragten für sämtliche 
Kapitalerträge die Überprüfung des Steuer-
einbehalts. Das Finanzamt folgte dem nicht. 
Auch die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. 
Der BFH bestätigt dagegen die Auffassung der 
Stpfl. Der Nutzungsersatz ist nicht steuerbar. 
Er beruht nicht auf einer erwerbsgerichteten 
Tätigkeit der Stpfl. Im Hinblick auf die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen vollzieht sich die 
Rückabwicklung eines vom Darlehensnehmer 
widerrufenen Darlehensvertrags (unabhängig 
von der zivilrechtlichen Einordnung) außer-
halb der steuerbaren Erwerbssphäre.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Vergleichbare Fälle 
können nun zu Gunsten der Stpfl. gelöst wer-
den.

Gemeinnützige Körper-
schaften: Höchstgrenze für 
Mitgliedsbeiträge und Auf-
nahmegebühren wird erhöht

Gemeinnützige Vereine müssen mit ihrer Ver-
einstätigkeit die Allgemeinheit fördern. Des-
halb gibt es für Mitgliedsbeiträge eine Höchst-
grenze, damit ein gemeinnütziger Verein für 
möglichst viele Menschen zugänglich ist. Bund 
und Länder haben sich auf die Anhebung der 
Höchstgrenze für Mitgliedsbeiträge für ge-
meinnützige Vereine geeinigt.

Die FinVerw hat insoweit Höchstbeträge für 
Mitgliedsbeiträge festgesetzt. Diese Höchst-
beträge wurden nun angehoben. Bei einem 
Verein, dessen Tätigkeit in erster Linie sei-
nen Mitgliedern zugutekommt, ist eine För-
derung der Allgemeinheit anzunehmen, wenn
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Steuererklärung mit aufzunehmen und die 
„Günstigerprüfung“ zu beantragen. Dies 
ist dann angezeigt, wenn der individuelle 
Grenzsteuersatz unter dem Kapitalertrag-
steuersatz von 25 % liegt. Ein Einbezug der 
Kapitalerträge in die Einkommensteuerver-
anlagung kann auch dann vorteilhaft ein, 
wenn der Sparer-Pauschbetrag von 1 000 € 
(bzw. 2 000 € bei Ehegatten) nicht oder nicht 
in vollem Umfang geltend gemacht wurde.

   Nicht einzubeziehen sind Einkünfte aus 
einem Minijob. Diese werden pauschal vom 
Arbeitgeber besteuert und insoweit ist die 
Einkommensteuer abgegolten.

Steuerliche Erfassung der Renteneinkünfte:

Hinsichtlich der steuerlichen Erfassung der 
Renteneinkünfte ist zu differenzieren:

   Gesetzliche Rente:

→  Die gesetzliche Rente unterliegt aktu-
ell noch nicht in vollem Umfang der Be-
steuerung. Der Besteuerungsanteil ist ab-
hängig vom Jahr des Rentenbeginns. Bei 
einem Rentenbeginn z. B. im Jahr 2023 
beträgt der Besteuerungsanteil 82,5 %. 
Der Besteuerungsanteil steigt sodann 
um 0,5 Prozentpunkte für jeden folgen-
den Rentenjahrgang. Für den Renten-
eintrittsjahrgang 2024 beträgt der Be-
steuerungsanteil also 83 %.

→  Im Jahr des Renteneintritts wird nun der 
Betrag der Rente, der steuerfrei bleibt, 
berechnet und dieser Betrag bleibt dann 
dauerhaft bestehen. Beträgt also z. B. bei 
einem Renteneintritt im Jahr 2023 die 
Jahresrente 30 000 €, so sind hiervon 
82,5 % steuerpflichtig, anfänglich also 
24 750 €. Entsprechend wird der steuer-
freie Anteil der Rente nun dauerhaft mit 
5 250 € festgeschrieben.

→  Später erfolgende regelmäßige Renten-
anpassungen (so wird die gesetzliche 
Rente jährlich und entsprechend auch 
zum 1.7.2024 an die Lohnentwicklung 
angepasst) werden in vollem Umfang 
steuerlich erfasst, da der Betrag der 
steuerfreien Rente unverändert bleibt. 
Damit wirken sich die jährlichen Renten-
anpassungen in vollem Umfang steuer-
lich aus.

   Leistungen aus einer privaten Rentenver-
sicherung werden nur mit dem sog. Er-
tragsanteil steuerlich erfasst. Dieser nimmt 
mit steigendem vollendeten Lebensjahr bei 
Rentenbeginn ab. Beginnt z. B. der Renten-
bezug mit vollendetem 65. Lebensjahr, so 
beträgt der Ertragsanteil lediglich 18 %.

   Leistungen aus der Riester-Rente, aus um-
lagefinanzierten Zusatzversorgungsrenten 
und Renten der betrieblichen Altersvorsorge 
werden i.d.R. in vollem Umfang steuerlich 
erfasst.

Mögliche steuermindernde  
Abzugsposten beachten

Ist eine Einkommensteuererklärung abzu-
geben, so können auch Abzugsposten be-
rücksichtigt werden, welche die Einkommen-
steuerlast mindern oder eine solche ganz ver-
hindern können. Zu denken ist etwa an fol-
gende Positionen:

   Ausgaben für Handwerkerleistungen und 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 

bzw. haushaltsnahe Dienstleistungen kön-
nen in gewissem Rahmen steuermindernd 
geltend gemacht werden. Haushaltsnahe 
Dienstleistungen sind z. B. die Reinigung 
der Wohnung, Gartenpflege oder Hilfe beim 
Kochen oder Waschen.

   Spenden

   Krankheitskosten, soweit diese selbst ge-
tragen werden und eine bestimmte ein-
kommensabhängige „zumutbare“ Belastung 
überschreiten. Dies kann z. B. Kosten für 
ein Hörgerät, Zahnersatz, Zuzahlungen oder 
Fahrtkosten für den Weg zum Arzt um-
fassen. Abzugsfähig sind insoweit aller-
dings nur Kosten für ärztlich verordnete 
Maßnahmen.

   Der Pflegepauschbetrag, wenn ohne Entgelt 
eine andere Person gepflegt wird.

  PRAXISTIPP

Handlungsempfehlung: Für den Einzel-
fall sollte geprüft werden, ob eine Steuer-
erklärungspflicht besteht. Dies sollte auch 
regelmäßig überprüf t werden, da regel-
mäßige Rentenerhöhungen zur erstmaligen 
Begründung einer Erklärungspflicht führen 
können.

Lohnsteuerpauschalierung 
auch bei Betriebsveranstal-
tungen möglich, die nicht 
allen Betriebsangehörigen 
offenstehen

Arbeitslohn, der aus Anlass einer Betriebs-
veranstaltung zufließt, kann vom Arbeitgeber 
pauschal mit 25 % versteuert werden. Eine Be-
triebsveranstaltung liegt nach der bisherigen 
Rechtsprechung nur vor, wenn diese allen Be-
triebsangehörigen offenstand. Mit Wirkung 
ab 2015 wurde aber der Begriff der Betriebs-
veranstaltung im Gesetz definiert. Vor diesem 
Hintergrund war in dem unter dem Az. VI 
R 5/22 geführten Verfahren zu entscheiden, 
ob diese Voraussetzung weiterhin vorliegen 
muss. Nun liegt mit Datum vom 27.3.2024 
die Entscheidung in diesem Verfahren vor 
und diese führt zu folgender Differenzierung:

   Nach der seit dem Veranlagungszeitraum 
2015 geltenden gesetzlichen Definition kann 
eine Betriebsveranstaltung auch dann vor-
liegen, wenn sie nicht allen Angehörigen 
eines Betriebs oder eines Betriebsteils 
offensteht. Auch in diesen Fällen kann die 
Lohnsteuer auf die geldwerten Vorteile mit 
25 % pauschal erhoben werden.

   Der Freibetrag von 110 €, der zur Lohn-
steuerfreiheit des geldwerten Vorteils aus 
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einer Betriebsveranstaltung führt, kann al-
lerdings nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn die Betriebsveranstaltung 
allen Angehörigen eines Betriebs oder eines 
Betriebsteils offensteht.

Im Streitfall veranstaltete die Stpfl. im Jahr 
2015 in eigenen Räumlichkeiten eine Weih-
nachtsfeier, zu der nur die Vorstandsmitglieder 
eingeladen waren. Darüber hinaus richtete 
die Stpfl. im selben Jahr eine Weihnachts-
feier für Mitarbeiter am Standort X und Y 
aus, die zum sog. oberen Führungskreis bzw. 
Konzernführungskreis gehörten. Dabei han-
delte es sich um Mitarbeiter, die eine be-
stimmte Karrierestufe erreicht hatten, aber 
keinen eigenständigen Betriebsteil bildeten.

Strittig war nun, ob insoweit die Lohnsteuer 
pauschal mit 25 % erhoben werden kann. Dies 
hat der BFH nun bejaht. Hierzu führt das Ge-
richt aus:

   Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit 
einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, 
wenn er Arbeitslohn aus Anlass von Be-
triebsveranstaltungen zahlt.

   Bei den Weihnachtsfeiern des Vorstands und 
der Führungskräfte handelt es sich um Be-
triebsveranstaltungen im Sinne der gesetz-
lichen Regelung. Dass die Veranstaltungen 
nicht al len Betr iebsangehörigen of fen-
standen, steht dem nicht entgegen. Be-
triebsveranstaltungen sind nach der mit 
Wirkung zum 1.1.2015 eingeführten gesetz-
lichen Definition Veranstaltungen auf be-
trieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter.

   Unter Heranziehung des Wort lauts der 
gesetz l ichen Def init ion setz t eine Be-
triebsveranstaltung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2015 mithin nur noch eine Ver-
anstaltung auf betrieblicher Ebene mit ge-
sellschaftlichem Charakter voraus. Eine 
Veranstaltung, an der – wie im Streitfall an 
den Weihnachtsfeiern – ausschließlich Be-
schäftigte des Betriebs und deren Begleit-
personen teilnehmen können, ist vom Wort-
sinn her eine solche Betriebsveranstaltung, 
auch wenn diese Veranstaltung nicht allen 
Angehörigen eines Betriebs offensteht.

Hinweis: Diese Klarstellung des BFH ist für 
die Praxis von großer Bedeutung. In weitem 
Umfang können nun geldwerte Vorteile aus 
Betriebsveranstaltungen, wie z. B. Betriebs-
ausflüge, Weihnachtsfeiern und Jubiläums-
feiern, mit 25 % pauschal besteuert werden. 
Soll der Freibetrag von 110 € genutzt werden, 
so muss allerdings das weitere Merkmal er-
füllt sein, dass die Betriebsveranstaltung allen 
Angehörigen eines Betriebs oder eines Be-
triebsteils offensteht.


